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Mitglieder-Info Nr. 23/2005 
 
Freiwilliger Beitritt zur Pflegeversicherung nach § 26 a SGB XI 
Mitglieder-Info Nr. 37/2004 und 17/2005 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
einer aktuellen Pressemitteilung des Bundessozialgerichtes (Nr. 25/05) zufolge hat der 
12. Senat des Bundessozialgerichts am 18.05.2005 die Revision der Klägerin 
zurückgewiesen.  
 
Das BSG führt aus, dass „die Beklagte und das SG Regensburg zu Recht entschieden 
haben, dass die Klägerin kein Beitrittsrecht zur sozialen Pflegeversicherung hat. Ein Bei-
trittsrecht hat der Gesetzgeber im Jahre 2002 befristet Personen eingeräumt, die bisher 
nicht in der sozialen oder privaten Pflegeversicherung versichert waren. Ausgeschlossen 
war das Beitrittsrecht unter anderem für Personen, die laufende Leistungen zum Lebens-
unterhalt nach dem BSHG beziehen. Dies war bei der Klägerin nicht der Fall. Sie war sta-
tionär untergebracht und erhielt Hilfe in besonderen Lebenslagen im Sinne des BSHG in 
Form der Hilfe zur Pflege. Die Hilfe zur Pflege bei stationärer Unterbringung umfasst auch 
den laufenden Lebensunterhalt. Der insoweit erbrachte Lebensunterhalt sei laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt und kein aliud gegenüber der Hilfe zum Lebensunterhalt im Sinne 
des Abschnitts 2 BSHG.“  

Sobald der vollständige Text des Urteils verfügbar ist, werde ich Sie informieren.  

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg -
Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, 
Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


